
 

 
 

 
Änderungstarifvertrag Nr. 11 

vom 29. April 2016 
zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten  

der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) 

vom 13. September 2005 
 
 

Zwischen 
 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), 
vertreten durch den Vorstand, 

 
einerseits 

 
und 

 
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
vertreten durch den Bundesvorstand,  
 
diese zugleich handelnd für  
- Gewerkschaft der Polizei, 
- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 

 
andererseits 

 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 
Änderungen des TVÜ-VKA am 1. Januar 2017 

 
Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in 
den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 
2005, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 10 vom 29. April 2016, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Protokollerklärung zu § 4 Absatz 1 wird gestrichen.  
 
2. In der Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „In-Kraft-

Treten der neuen Entgeltordnung“ durch die Angabe „31. Dezember 2016“ er-
setzt.  

 
3. In der Protokollerklärung zu den §§ 4 und 6 wird nach der Angabe „Entgelt-

gruppe 8a“ die Angabe „zum 1. Oktober 2005“ eingefügt.  
 
4. § 17 wird wie folgt geändert:  

 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

 
„(1) 1An die Stelle der § 2 Abs. 2 des Rahmentarifvertrages zu § 20 BMT-

G entsprechenden Vorschriften in den landesbezirklichen Lohngrup-
penverzeichnissen treten § 12 (VKA) TVöD und § 13 (VKA) TVöD. 
2Gleiches gilt hinsichtlich § 2 Abs. 3 des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 
1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis).“  

 
b) Die Absätze 2 bis 6 werden unter Beibehaltung der Nummerierung gestri-

chen.  
 

c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„(7) 1Die Lohngruppen der Lohngruppenverzeichnisse sind gemäß 
Anlage 3 den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet. 2In den 
Fällen des § 16 (VKA) Abs. 2a TVöD kann die Eingruppierung 
in die in dem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis 
durch Zeit-, Tätigkeits- oder Bewährungsaufstieg erreichte Ent-
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geltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar vorhergehende Ar-
beitsverhältnis vor dem 1. Oktober 2005 begründet worden ist.“ 

 
bb)  Die Protokollerklärung zu Absatz 7 wird gestrichen. 

 
cc)  Die Protokollerklärung zu Absatz 7 Satz 2 wird gestrichen.  

 
d) Absatz 8 wird unter Beibehaltung der Nummerierung gestrichen.  

 
e) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

 
aa)  Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

 
„(9) Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer höher-

wertigen Tätigkeit im Sinne des § 14 TVöD zusätzlich eine Tä-
tigkeit auszuüben, für die nach landesbezirklichen Regelungen 
oder den Regelungen in Anlage 3 Teil I des Tarifvertrages zu 
§ 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) ein Anspruch 
auf Zahlung einer Zulage für Vorarbeiter/-innen und Vorhand-
werker/-innen, Fachvorarbeiter/-innen und vergleichbare Be-
schäftigte oder Lehrgesellen/-innen besteht, erhält die/der Be-
schäftigte abweichend von § 14 Abs. 3 TVöD anstelle der Zula-
ge nach § 14 TVöD für die Dauer der Ausübung sowohl der hö-
herwertigen als auch der zulagenberechtigenden Tätigkeit eine 
persönliche Zulage von 10 Prozent ihres/seines Tabellenent-
gelts.“ 

 
bb)  In der Überschrift der Protokollerklärung zu Absatz 9 Satz 1 und 2 

wird die Angabe „Satz 1 und 2“ gestrichen.  
 

f) Absatz 10 wird gestrichen.  
 

g) Die Protokollerklärung zu § 17 wird gestrichen.  
 

5.  § 18 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 1 wird unter Beibehaltung der Absatzbezeichnung gestrichen.  
 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „Satz 3“ gestrichen. 
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c) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.   

 
6. § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Für Beschäftigte, die nach der Anlage 3 der Entgeltgruppe 2Ü zugeordnet 
sind, gelten folgende Tabellenwerte: 

 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

gültig ab 
1. März 
2016 

1.973,60 2.175,71 2.248,31 2.345,12 2.411,66 2.461,30 

gültig ab 
1. Febru-
ar 2017 

2.019,98 2.226,84 2.301,15 2.400,23 2.468,33 2.519,14“ 

 
7. § 23 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„2Dies gilt für die landesbezirklichen Tarifverträge mit der Maßgabe, 
dass die Grenzen und die Bemessungsgrundlagen des § 19 Abs. 4 
TVöD zu beachten sind.“  

 
bb) Die Protokollerklärung zu Absatz 1 wird gestrichen.  

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„1Für Beschäftigte gemäß § 1 Abs. 1, auf die bis zum 30. September 
2005 der Tarifvertrag betreffend Wechselschicht- und Schichtzula-
gen für Angestellte vom 1. Juli 1981, der Tarifvertrag betreffend 
Wechselschicht- und Schichtzulagen für Angestellte 
(TV Schichtzulagen Ang-O) vom 8. Mai 1991, der Tarifvertrag zu § 
24 BMT-G (Schichtlohnzuschlag) vom 1. Juli 1981 oder der Tarifver-
trag zu § 24 Abs. 4 Unterabs. 1 BMT-G-O (TV Schichtlohnzuschlag 
Arb-O) vom 8. Mai 1991 Anwendung gefunden hat, gelten diese Ta-
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rifverträge einschließlich der bis zum 30. September 2005 zu ihrer 
Anwendung maßgebenden Begriffsbestimmungen des BAT/BAT-
O/BMT-G/BMT-G-O weiter.“ 

 
bb) In Satz 2 werden die Wörter „bis zum In-Kraft-Treten der Entgeltord-

nung“ gestrichen.  
 
8. Nach Abschnitt IVa wird folgender neuer Abschnitt IVb eingefügt:  
 

„Abschnitt IVb 
Überleitung in die  

Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA 
 

§ 29 
Grundsatz 

 
(1) 1Für die in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten (§ 1 Abs. 1) sowie für 

die zwischen dem Inkrafttreten des TVöD und dem 31. Dezember 2016 
neu eingestellten Beschäftigten (§ 1 Abs. 2), deren Arbeitsverhältnis über 
den 31. Dezember 2016 hinaus fortbesteht, gelten ab dem 1. Januar 2017 
für Eingruppierungen § 12 (VKA) und § 13 (VKA) TVöD in Verbindung mit 
der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD. 2Diese Beschäftigten 
sind zum 1. Januar 2017 gemäß den nachfolgenden Regelungen in die 
Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) übergeleitet. 

 
(2) 1Mit dem Inkrafttreten des § 12 (VKA) und des § 13 (VKA) TVöD in Ver-

bindung mit der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD treten die 
allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tä-
tigkeiten an die Stelle der bisherigen Oberbegriffe in den Lohngruppen-
verzeichnissen. 2Soweit Tätigkeitsmerkmale in Lohngruppenverzeichnis-
sen auf besondere körperliche Belastungen oder besondere Verantwor-
tung abstellen, bleiben diese unberührt. 3Spezielle Eingruppierungsrege-
lungen in Lohngruppenverzeichnissen gelten bis zur Vereinbarung neuer 
Regelungen auf der Bundesebene bzw. auf Ebene eines kommunalen Ar-
beitgeberverbandes fort. 4Die Lohngruppen der Lohngruppenverzeichnis-
se sind gemäß Anlage 3 den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet. 
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§ 29a 
Besitzstandsregelungen 

 
 (1) 1Die Überleitung erfolgt unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe 

für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit. 2Eine Überprüfung 
und Neufeststellung der Eingruppierungen findet aufgrund der Überleitung 
in die Entgeltordnung für den Bereich der VKA nicht statt. 
Protokollerklärung zu Absatz 1: 

Die Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TVöD nach der Anlage 1 oder 3 
TVÜ-VKA in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung gilt als 
Eingruppierung.  

 
(2) Hängt die Eingruppierung nach § 12 (VKA) und § 13 (VKA) TVöD in Ver-

bindung mit der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD von der Zeit 
einer Tätigkeit oder Berufsausübung ab, wird die vor dem 1. Januar 2017 
zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, 
wenn § 12 (VKA) und § 13 (VKA) TVöD sowie die Anlage 1 - Entgeltord-
nung (VKA) zum TVöD bereits seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses 
gegolten hätten. 

 
(3) Beschäftigte, denen am 31. Dezember 2016 eine persönliche Besitz-

standszulage nach der Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 Satz 3 oder eine 
persönliche Zulage nach § 17 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung zugestanden hat, erhalten eine Besitzstandszulage in 
Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange die anspruchsbegründende Tätig-
keit unverändert auszuüben ist. 

 
(4) 1Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe über Absatz 3 

hinaus besondere Entgeltbestandteile geknüpft waren und diese in der 
Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD nicht oder in geringerer Höhe 
entsprechend vereinbart sind, wird die hieraus am 1. Januar 2017 beste-
hende Differenz unter den bisherigen Voraussetzungen als Besitzstands-
zulage so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit unver-
ändert auszuüben ist und die Voraussetzungen für den besonderen Ent-
geltbestandteil nach bisherigem Recht weiterhin erfüllt sind. 2Die Differenz 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Ta-
rifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Prozent-
satz. 
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Protokollerklärung zu Absatz 4: 

Absatz 4 findet auf die Regelung in der Protokollerklärung Nr. 5 des Teils 
B Abschnitt XI Ziffer 1 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) sowie auf § 
52 Abs. 4 BT-K in der bis zum 31. Dezember 2016 gültigen Fassung und 
die Protokollerklärungen Nr. 1 Abs. 2 der Abschnitte A und B der Anlage 
1b zum BAT keine Anwendung.  
 

(5) Abweichend von Absatz 4 bestimmt sich die Zahlung der Besitzstandszu-
lage für eine Vergütungsgruppenzulage nach § 9. 

 
(6) Bei Veränderungen der individuellen regelmäßigen Arbeitszeit der/des 

Beschäftigten ändert sich in den Fällen der Absätze 3 und 4 die Besitz-
standszulage entsprechend. 

 
 
§ 29b 

Höhergruppierungen 
 

(1) 1Ergibt sich nach der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD eine 
höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in der Entgelt-
gruppe eingruppiert, die sich nach § 12 (VKA) TVöD ergibt. 2Der Antrag 
kann nur bis zum 31. Dezember 2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) 
und wirkt auf den 1. Januar 2017 zurück; nach dem Inkrafttreten der Anla-
ge 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD eingetretene Änderungen der Stu-
fenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzu-
ordnung nach den Absätzen 2 bis 5 unberücksichtigt. 3Ruht das Arbeits-
verhältnis am 1. Januar 2017, beginnt die Frist von einem Jahr nach Satz 
1 mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Janu-
ar 2017 zurück. 

 
(2) 1Die Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den 

Regelungen für Höhergruppierungen (§ 17 Abs. 4 TVöD in der bis zum 
28. Februar 2017 geltenden Fassung). 2War die/der Beschäftigte in der 
bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend 
von Satz 1 der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher 
in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet.  

 
(3) 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 erhalten, auf An-

trag nach Absatz 1 höhergruppiert, entfällt die Besitzstandszulage rück-
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wirkend ab dem 1. Januar 2017. 2Abweichend von Absatz 2 Satz 1 wird 
für die Anwendung des § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 TVöD in der bis zum 
28. Februar 2017 geltenden Fassung zu dem jeweiligen bisherigen Tabel-
lenentgelt die wegfallende Zulage hinzugerechnet und anschließend der 
Unterschiedsbetrag ermittelt.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 3: 

Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe wird 
die Besitzstandszulage nach § 9 nur in der Ausgangsentgeltgruppe dem 
Tabellenentgelt hinzugerechnet. 

 
(4) 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 29a Abs. 3 erhal-

ten, auf Antrag nach Absatz 1 höhergruppiert, entfällt die Besitzstandszu-
lage rückwirkend ab dem 1. Januar 2017. 2Ergibt sich durch die Höher-
gruppierung die Zuordnung zu einer niedrigeren Stufe als in der bisheri-
gen Entgeltgruppe, wird abweichend von Absatz 2 Satz 1 die in der bishe-
rigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der höhe-
ren Entgeltgruppe angerechnet. 3Ist dadurch am Tag der Höhergruppie-
rung in der höheren Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum Erreichen der 
nächsthöheren Stufe erfüllt, beginnt in dieser nächsthöheren Stufe die 
Stufenlaufzeit neu. 4§ 29a Abs. 4 findet keine Anwendung. 

 
(5) 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 und eine Besitz-

standszulage nach § 29a Abs. 3 erhalten, auf Antrag nach Absatz 1 hö-
hergruppiert, entfallen beide Besitzstandszulagen rückwirkend ab dem 
1. Januar 2017. 2Abweichend von Absatz 2 Satz 1 werden für die Anwen-
dung des § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 TVöD zu dem jeweiligen bisherigen 
Tabellenentgelt die beiden wegfallenden Besitzstandszulagen hinzuge-
rechnet und anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. 3Ergibt sich 
durch die Höhergruppierung die Zuordnung zu einer niedrigeren Stufe als 
in der bisherigen Entgeltgruppe, wird abweichend von Absatz 2 Satz 1 die 
in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit 
in der höheren Entgeltgruppe angerechnet. 4Ist dadurch am Tag der Hö-
hergruppierung in der höheren Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum Er-
reichen der nächsthöheren Stufe erfüllt, beginnt in dieser nächsthöheren 
Stufe die Stufenlaufzeit neu. 5§29a Abs. 4 findet keine Anwendung. 
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Protokollerklärung zu Absatz 5 Satz 2: 

Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe wer-
den die Besitzstandszulagen nach § 9 und nach § 29a Abs. 3 nur in der 
Ausgangsentgeltgruppe dem Tabellenentgelt hinzugerechnet. 

 
Protokollerklärung zu den Absätzen 4 und 5: 

Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe erfolgt die 
Mitnahme der Stufenlaufzeit nur bei der ersten dazwischenliegenden Entgelt-
gruppe nach § 17 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 TVöD. 

 
 
§ 29c 

Besondere Überleitungsregelungen 
 
(1) Beschäftigte mit einem Anspruch auf die bisherige Zulage nach § 17 

Abs. 8 in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung sind stufen-
gleich und unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit 
in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet.  
 

(2) Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die keine besonderen Stufenrege-
lungen gelten, sind stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer Stufe zu-
rückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet. 

 
(3) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die gemäß des Anhangs zu § 16 

(VKA) TVöD in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung die 
Stufe 5 Endstufe ist, sind unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgeleg-
ten Stufenlaufzeit in die Stufe der Entgeltgruppe 9a übergeleitet, deren 
Betrag dem Betrag ihrer bisherigen Stufe entspricht. 2Für Beschäftigte, die 
am 31. Dezember 2016 der Stufe 2 zugeordnet sind, finden für die Dauer 
des Verbleibs in der Stufe 2 die Tabellenwerte der Stufe 2 nach dem 
Stand vom 31. Dezember 2016 Anwendung. 3Ist bei Beschäftigten, die am 
31. Dezember 2016 der Stufe 4 zugeordnet sind, bei der Überleitung am 
1. Januar 2017 in die Entgeltgruppe 9a die Stufenlaufzeit zum Erreichen 
der Stufe 5 erfüllt, werden sie der Stufe 5 zugeordnet. 4Ist in der bisheri-
gen Stufe 4 eine über vier Jahre hinausgehende Stufenlaufzeit zurückge-
legt, wird die darüber hinaus zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufen-
laufzeit in der Stufe 5 der Entgeltgruppe 9a angerechnet.  
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Protokollerklärung zu den Absätzen 2 und 3: 
Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt un-
berührt. 

 
(4) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die gemäß des Anhangs zu § 16 

(VKA) TVöD in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung die 
Stufe 4 Endstufe ist, sind stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer 
Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 
2Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 des Anhangs zu § 16 (VKA) bleiben 
unberührt. 
 

(5) Fallen am 1. Januar 2017 ein Stufenaufstieg und die Höhergruppierung 
nach § 29b Abs. 1 zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und an-
schließend die Höhergruppierung.  

 
(6) 1Bei Höhergruppierungen nach § 29b Abs. 1 wird der Unterschiedsbetrag 

zum bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich nach § 12 angerechnet. 
2Dies gilt auch für Höhergruppierungen in die Entgeltgruppe 9c. 3Eine 
Überleitung in die Entgeltgruppen 9a, 9b oder 14 nach den Absätzen 1 bis 
4 gilt nicht als Höhergruppierung. 

 
 
§ 29d 

Überleitung in die Anlage E zum BT-K und zum BT-B 
 

(1) 1Die unter die Anlage 4 in der bis zum 31. Dezember 2016 gültigen Fas-
sung (Kr-Anwendungstabelle) fallenden Beschäftigten sind stufengleich 
und unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit  

von der Entgeltgruppe der Anlage 4 in die Entgeltgruppe der Anlage E 
 

KR 12a P 16 
KR 11b P 15 
KR 11a P 14 
KR 10a P 13 
KR 9d P 12 
KR 9c P 11 
KR 9b P 10 
KR 9a P 9 
KR 8a P 8 
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KR 7a P 7 
KR 4a P 6 
KR 3a P 5 

übergeleitet. 
2Aus der Stufe 1 der Entgeltgruppen KR 7a und KR 8a erfolgt die Überlei-
tung in die Stufe 2 der Entgeltgruppe P 7 bzw. P 8 der Anlage E zum BT-K 
und zum BT-B unter Mitnahme der in der Stufe 1 zurückgelegten Stufen-
laufzeit. 3Erfolgt die Überleitung aus der Stufe 2 der Entgeltgruppen KR 7a 
oder KR 8a, wird die Stufenlaufzeit der Stufe 1 auf die Stufenlaufzeit der 
Stufe 2 der Entgeltgruppe P 7 bzw. P 8 der Anlage E zum BT-K und zum 
BT-B angerechnet. 4Ist durch eine Verkürzung der Stufenlaufzeit in der 
Anlage E zum BT-K und zum BT-B am 1. Januar 2017 die Stufenlaufzeit 
zum Erreichen der nächsthöheren Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe er-
füllt, beginnt in dieser nächsthöheren Stufe die Stufenlaufzeit neu. 5Haben 
am 31. Dezember 2016 einer der Entgeltgruppen KR 9a bis KR 11a der 
Anlage 4 in der bis zum 31. Dezember 2016 gültigen Fassung (Kr-
Anwendungstabelle) zugeordnete Beschäftigte in der Stufe 5 ihrer Ent-
geltgruppe eine Stufenlaufzeit von mindestens fünf Jahren zurückgelegt, 
erfolgt die Zuordnung zu der Stufe 6 der Entgeltgruppe der Anlage E zum 
BT-K und zum BT-B, in die sie gemäß Satz 1 übergeleitet werden. 6§ 29b 
Abs. 1 und 2 bleibt unberührt. 

 
(2) 1Beschäftigte, die nach § 29b Abs. 1 aus den Stufen 3, 4 oder 5 der Ent-

geltgruppe P 7 in die Entgeltgruppe P 8 höhergruppiert werden, erhalten 
zusätzlich zu ihrem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe P 8 

- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 2 der Entgeltgruppe P 8 bei 
Höhergruppierung aus der Stufe 3 der Entgeltgruppe P 7, 

- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 8 bei 
Höhergruppierung aus der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 7, 

- für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 5 der Entgeltgruppe P 8 bei 
Höhergruppierung aus der Stufe 5 der Entgeltgruppe P 7 

eine monatliche Zulage in Höhe von 46,02 Euro, 

sofern und solange sie nach den Protokollerklärungen Nr. 1 Abs. 1 
Buchst. b der Abschnitte A und B zu der Anlage 1b zum BAT einen An-
spruch auf eine monatliche Zulage gehabt hätten. 2Für die Dauer des 
Verbleibs in der Stufe 5 im Anschluss an die Stufenlaufzeit der Stufe 4 der 
Entgeltgruppe P 8 bei Höhergruppierung aus der Stufe 4 der Entgeltgrup-
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pe P 7 erhalten die Beschäftigten unter den sonstigen Voraussetzungen 
des Satzes 1 eine monatliche Zulage in Höhe von 23,01 Euro.“ 

 
9. § 30 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„(2) 1Auf überzuleitende Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-

O finden anstelle der §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie der 
Anlagen 1 bis 3 dieses Tarifvertrages die §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 
Abs. 2 und 3 sowie die Anlagen 2 bis 4 des Tarifvertrages zur Überleitung 
der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur Regelung des Über-
gangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005 in der bis zum 31. De-
zember 2013 geltenden Fassung Anwendung. 2Abweichend von Anlage 2 
TVÜ-Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung und von 
§ 16 (VKA) TVöD gelten ab der Entgeltgruppe 9a folgende besonderen 
Regelungen: 

a) 1In der Entgeltgruppe 9a ist Endstufe die Stufe 4. 2Die Stufe 3 der 
Entgeltgruppe 9a wird nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 
der Entgeltgruppe 9a wird nach neun Jahren in Stufe 3 erreicht. 3Die 
Stufe 2 der Entgeltgruppe 9a hat den Betrag der Stufe 2 der Entgelt-
gruppe 9b. 

b) Ab der Entgeltgruppe 9b wird die Stufe 5a nach 5 Jahren in Stufe 5 
und die Stufe 6 – frühestens ab 1. Oktober 2015 – nach fünf Jahren 
in Stufe 5a erreicht. 

3Die Entgeltgruppe 15 Ü wird um die Stufe 6 mit einem Tabellenwert ab 
1. März 2016 in Höhe von 7.073,20 Euro und ab 1. Februar 2017 in Höhe 
von 7.239,42 Euro erweitert. 4Die Entgeltstufe 5a entspricht dem Tabel-
lenwert der Stufe 5 zuzüglich des halben Differenzbetrages zwischen den 
Stufen 5 und 6, kaufmännisch auf volle Eurobeträge gerundet. 5Mit Errei-
chen der Stufe 5a entfällt ein etwaiger Strukturausgleich. 6Mit Erreichen 
der Stufe 6 findet uneingeschränkt das VKA-Tarifrecht Anwendung.“ 

 
10. In § 31 Abs. 3 wird die Angabe „Anlagen 1 und 3“ durch die Angabe „Anlage 3“ 

ersetzt.  
 
11. § 32 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) 1Auf überzuleitende Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT fin-
den anstelle der §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie der An-
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lagen 1 bis 3 dieses Tarifvertrages die §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 
und 3 sowie die Anlagen 2 bis 4 des Tarifvertrages zur Überleitung der 
Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur Regelung des Über-
gangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005 in der bis zum 31. De-
zember 2013 geltenden Fassung Anwendung. 2Abweichend von Anlage 2 
TVÜ-Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung und von 
§ 16 (VKA) TVöD gelten ab der Entgeltgruppe 9a folgende besonderen 
Regelungen: 

a) 1In der Entgeltgruppe 9a ist Endstufe die Stufe 4. 2Die Stufe 3 der 
Entgeltgruppe 9a wird nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 
der Entgeltgruppe 9a wird nach neun Jahren in Stufe 3 erreicht. 3Die 
Stufe 2 der Entgeltgruppe 9a hat den Betrag der Stufe 2 der Entgelt-
gruppe 9b. 

b) Ab der Entgeltgruppe 9b wird die Stufe 5a nach 5 Jahren in Stufe 5 
und die Stufe 6 – frühestens ab 1. Oktober 2015 – nach fünf Jahren 
in Stufe 5a erreicht. 

3Die Entgeltgruppe 15 Ü wird um die Stufe 6 mit einem Tabellenwert ab 
1. März 2016 in Höhe von 7.073,20 Euro und ab 1. Februar 2017 in Höhe 
von 7.239,42 Euro erweitert. 4Die Entgeltstufe 5a entspricht dem Tabel-
lenwert der Stufe 5 zuzüglich des halben Differenzbetrages zwischen den 
Stufen 5 und 6, kaufmännisch auf volle Eurobeträge gerundet. 5Mit Errei-
chen der Stufe 5a entfällt ein etwaiger Strukturausgleich. 6Mit Erreichen 
der Stufe 6 findet uneingeschränkt das VKA-Tarifrecht Anwendung.“ 

 
12. § 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 2 wird gestrichen.  
 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.  
 
13. Die Anlage 1 wird unter Beibehaltung der Bezeichnung gestrichen. 
 
14. Die Anlage 3 wird wie aus dem Anhang ersichtlich gefasst. 
 
15. Die Anlage 4 wird gestrichen. 
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§ 2 
Änderungen des TVÜ-VKA am 1. März 2017 

 
Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in 
den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 
2005, zuletzt geändert durch § 1 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 6 Abs. 4 werden die Sätze 2 bis 4 durch folgende Sätze 2 bis 6 ersetzt: 

 
„2Das Entgelt aus der individuellen Endstufe gilt als Tabellenentgelt im Sinne 
des § 15 TVöD. 3Bei einer Höhergruppierung aus einer individuellen Endstufe 
werden die Beschäftigten entsprechend § 17 Abs. 4 TVöD der Endstufe der 
höheren Entgeltgruppe zugeordnet. 4Beträgt das Tabellenentgelt nach Satz 3 
weniger als die Summe aus dem Entgelt der bisherigen individuellen Endstufe 
und 2 Prozent der Endstufe der höheren Entgeltgruppe, wird die/der Beschäf-
tigte in der höheren Entgeltgruppe erneut einer individuellen Endstufe zugeord-
net. 5Das Entgelt der neuen individuellen Endstufe wird dabei festgesetzt auf 
die Summe aus dem Entgelt der bisherigen individuellen Endstufe und 2 Pro-
zent des Tabellenentgelts der Endstufe der höheren Entgeltgruppe. 6Der Betrag 
der individuellen Endstufe verändert sich um denselben Prozentsatz bzw. in 
demselben Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.“ 

 
2. In § 7 Abs. 3 Satz 3 und § 8 Abs. 3 Satz 5 wird jeweils die Angabe „§ 6 Abs. 4 

Satz 4“ durch die Angabe „§ 6 Abs. 4 Satz 6“ ersetzt.  
 

3. In § 28a Abs. 5 Satz 4 wird die Angabe „§ 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD“ durch die 
Angabe „§ 1 Abs. 4 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) 
§ 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 4 BT-B“ ersetzt.  

 
4. § 30 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) Es werden folgende neue Sätze 5 und 6 eingefügt: 
 
  „5Bei Höhergruppierung aus der Stufe 6 einer der Entgeltgruppen 1 

bis 8 in eine der Entgeltgruppen 9b bis 15 erfolgt die Zuordnung zur Stufe 
5a. 6Dies gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte zum Zeitpunkt der Höher-
gruppierung mindestens zehn Jahre in der Stufe 6 zurückgelegt hat.“ 

 
b) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 7 und 8. 
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5. § 32 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Es werden folgende neue Sätze 5 und 6 eingefügt: 
 
 „5Bei Höhergruppierung aus der Stufe 6 einer der Entgeltgruppen 1 bis 8 

in eine der Entgeltgruppen 9b bis 15 erfolgt die Zuordnung zur Stufe 5a. 
6Dies gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte zum Zeitpunkt der Höhergrup-
pierung mindestens zehn Jahre in der Stufe 6 zurückgelegt hat.“ 

 
b) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 7 und 8. 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 
am 1. März 2017 in Kraft.  
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Frankfurt am Main/Berlin, den 29. April 2016 

 

 

Für die 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA): 

Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft: 

Der Bundesvorstand 
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Anhang (Zu § 1 Nr. 14) 
 
Anlage 3 
 
Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen  
 
Entgelt- 
gruppe Lohngruppe 

 
9a 
 

9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6) 

8 7 mit Aufstieg nach 8 und 8a 

7 
7 mit Aufstieg nach 7a 
 
6 mit Aufstieg nach 7und 7a 

6 
6 mit Aufstieg nach 6a 
 
5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 

5 
5 mit Aufstieg nach 5a 
 
4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 

4 
4 mit Aufstieg nach 4a 
 
3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 

3 
3 mit Aufstieg nach 3a 
 
2 mit Aufstieg nach 3 und 3a  

2 Ü 
2 mit Aufstieg nach 2a 
 
1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 

 
2 
 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 
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Änderungen zu den Niederschriftserklärungen: 
 
1. Die Niederschriftserklärungen zu § 4 Abs. 1 werden wie folgt geändert: 

 
a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 
„Niederschriftserklärung zu § 4 Abs. 1:“ 
 

b) Die Niederschriftserklärung Nr. 1 wird gestrichen. 
 

c) In der Niederschriftserklärung Nr. 2 wird die Nummerierung gestrichen.  
 

2. Die Niederschriftserklärungen zu § 12 werden wie folgt geändert:  
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Niederschriftserklärung zu § 12:“ 
 
b) In der Niederschriftserklärung Nr. 1 wird die Nummerierung gestrichen.  
 
c) Die Niederschriftserklärung Nr. 2 wird gestrichen. 

 
3. Die Niederschriftserklärung zu § 17 Abs. 8 wird gestrichen.  
 


